
der Gemeinde Wenzenbach
Amtsblatt

an alle Haushalte November 2020

Schulverband zum Jahresende aufgelöst!





Liebe Wenzenbacherinnen und Wenzenbacher,

aus Infektionsschutzgründen ist es uns leider
in diesem Jahr nicht möglich, am ersten Advent
einen Wenzenbacher Christkindlmarkt abzu-
halten. Umso mehr wünsche ich Ihnen auf die-
sem Wege eine besinnliche Adventszeit. Gewiss
werden Ihnen einige liebgewonnene Vorweih-
nachtsveranstaltungen und Rituale etwas abge-
hen, aber dafür dürfte der diesjährige Advent
merklich stressfreier und damit auch ursprüng-
licher werden. Das wünsche ich Ihnen jeden-
falls! 

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und der
Schulverband aus den Gemeinden Wenzen-
bach und Bernhardswald tut dies auch. Wie Sie
diesem Amtsblatt entnehmen können, haben
mein Amtskollege aus der Nachbargemeinde
Florian Obermeier und ich unlängst den ent-
sprechenden Auflösungsvertrag unterschrie-
ben. Die Gründe hierfür habe ich in diesem
Artikel niedergeschrieben.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erkennt-
nisgewinn mit diesem Amtsblatt! 

Ihr  

Sebastian Koch 
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Restmüll:
Do., 10.12. / Do., 23.12.

Papiertonne:
P1 = Dienstag, 22.12., P2 = Mittwoch, 23.12.

Restmüll: ganz Wenzenbach

Papiertonne: 
P1: Wenzenbach und übrige Ortsteile
P2: Grünthal, Irlbach, Fußenberg

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Freitag 14:00 – 17:00 Uhr
Samstag 08:00 – 15:00 Uhr

Öffnungszeiten
Grabenbach
24h geöffnet

Umweltmobil
Do, 03.12.2020, 13:15 – 14:15 Uhr:
Wenzenbach, Wertstoffhof
Do, 03.12.2020, 14:45 – 15:15 Uhr:
Grünthal, Parkplatz Gasthaus Kargl

Umweltmobil Direktanlieferung
Direktanlieferung von haushaltsüblichem Problem-
müll bei Fa. Meindl, Baierner Höhe 2, 93138 Lap-
persdorf: Sa, 12.12.2020, 08:00 – 12:00 Uhr

Entsorgungstermine Dezember

Stellplatzsatzung 1. Änderung

SATZUNG der Gemeinde Wenzenbach über die
Herstellung von Stellplätzen und deren Ablösung
Aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der Gemeindeord-
nung des Freistaats Bayern (GO) erlässt die
Gemeinde Wenzenbach folgende Satzung:

§1

Die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen
und deren Ablösung vom 06. Februar 2017 wird wie
folgt geändert:

In Anlage zu § 3 zur Satzung über die Herstellung
von Stellplätzen und deren Ablösung (GaSTS), Zeile
1 letzte Spalte wird das Wort „hiervon“ durch die
Worte „zusätzliche Stellplätze“ ersetzt.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.12.2020 in Kraft.

Wenzenbach, den 20.10.2020

Koch
Erster Bürgermeister

Gemeindeverwaltung

Gemeinde Wenzenbach
Hauptstraße 40
93173 Wenzenbach

Telefon 0 94 07 / 309 - 0
Telefax 0 94 07 / 309 - 160
gemeinde.wenzenbach@wenzenbach.de
www.wenzenbach.de

Erster Bürgermeister: Sebastian Koch

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr

15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch ganztägig geschlossen
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 16.00 Uhr
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr

Aufgrund der aktuellen Situation muss
im Vorfeld mit dem/der jeweiligen
Sachbearbeiter/in telefonisch oder
per E-Mail ein Termin vereinbart werden.

Öffnungszeiten der Bücherei
Montag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 14.00 – 18.00 Uhr

IMPRESSUM
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DTP-Studio DENZL, Inhaber: Achim Denzl,
Regensburger Str. 6, 93164 Laaber, 
Telefon 0941/449644
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Bürgermeister Sebastian Koch, Hauptstraße 40, 91373
Wenzenbach, Telefon 09407/309-0, Telefax 09407/309-160

Anzeigen: DTP-Studio DENZL (verantw.), Anschrift s.
Herausgeber

Anzeigenverkauf: DTP-Studio DENZL, Tel. 0941/44806813,
info@das-amtliche.info
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Haushalte der Gemeinde Wenzenbach

Layout & Satz: DTP-Studio DENZL, www.dtpd.com
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Fundsachen von 01.10.2020 bis 31.10.2020

– 1 Brille
– 2 Kinderfahrräder
– Einzelner Schlüssel mit Mäppchen
– 1 Tabletcomputer

Fundsachen

Bitte beachten Sie die
SCHLUSSTERMINE für die nächste

Ausgabe des Mitteilungsblatts:

Redaktionsschluss: 13.12.2020
Anzeigenschluss: 14.12.2020

Erscheinungstermin: 24.12.2020
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https://www.kelly-druck.de/
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VERORDNUNG der Gemeinde Wenzenbach über das Anbringen von Anschlägen
und Plakaten und über die Darstellung durch Bildwerfer (Plakatierungsverordnung)
Die Gemeinde Wenzenbach erlässt aufgrund Art. 28
des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)
folgende Verordnung:

§ 1
Öffentliche Anschläge

Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und
zum Schutze von Natur-, Kunst- und Kulturdenkmä-
lern dürfen öffentliche Anschläge nur unter Beach-
tung dieser Verordnung erfolgen.

Aus den oben genannten Gründen bedürfen Darstel-
lungen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit einer
Genehmigung durch die Gemeinde.

Auf den Plakaten und Anschlägen ist der jeweils für
den Inhalt und die Aufstellung Verantwortliche im
Sinne des Bayerischen Pressegesetzes mit Adresse
anzugeben.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Anschläge im Sinne dieser Verordnung sind Plakate,
Zettel, Schilder, Tafeln oder Transparente, die an
unbeweglichen Gegenständen, wie z.B. Gebäuden,
Mauern, Zäunen, Geländern, Pfosten, Licht- oder
Telefonmasten sowie Stromkästen, oder an beweg-
lichen Gegenständen, wie z.B. Plakatständern oder
Fahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug, angebracht
werden.

Öffentlich sind diese Anschläge, wenn sie von einer
nach Zahl und Zusammensetzung unbestimmten
Menschenmenge – insbesondere vom öffentlichen
Verkehrsraum – aus wahrgenommen werden kön-
nen.

Plakatierung im Sinne dieser Verordnung umfasst
den gesamten Zeitraum vom Anbringen bzw. Auf-
stellen solcher öffentlicher Anschläge bis zur Entfer-
nung.

§ 3
Ausnahmen

Von dieser Verordnung ausgenommen sind

ortsfeste Werbeanlagen, die von der Bayerischen
Bauordnung erfasst werden,

Bekanntmachungen, die von Eigentümern, dinglich
Berechtigten, Pächtern oder Mietern von Anwesen
und Grundstücken an diesen in eigener Sache ange-
schlagen werden sowie

Anschläge in Schaukästen.

Unberührt bleiben die Vorschriften der Bayerischen
Bauordnung, des Bayerischen Straßen- und Wege-
gesetzes, der Straßenverkehrsordnung und des Bun-
desfernstraßengesetzes.

Die Gemeinde Wenzenbach kann in besonders gela-
gerten Fällen Ausnahmen von dieser Verordnung
gestatten, wenn dadurch das Orts- und Landschafts-
bild oder Natur-, Kunst und Kulturdenkmäler nicht
oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden.

§ 4
Anzeigepflicht

Jede Plakatierung, die im Gemeindegebiet erfolgen
soll und unter die Bestimmung dieser Verordnung
fällt, muss bei der Gemeinde Wenzenbach angezeigt
werden.

Bei dieser Anzeige muss die Nennung einer für die
Plakatierung verantwortlichen Person erfolgen.

§ 5
Dauer der Plakatierung

Die Dauer der Plakatierung ist strikt begrenzt:

bei Plakatierung für Europawahlen, Bundestagswah-
len, Landtagswahlen und Kommunalwahlen durch
die politischen Parteien und Wählergruppen auf
einen Zeitraum von zehn Wochen vor dem Wahlter-
min bis zwei Wochen danach,

bei Plakatierung für Volks- und Bürgerbegehren
durch die jeweiligen Antragsstellerinnen und
Antragssteller auf einen Zeitraum von vier Wochen
vor dem Beginn bis zwei Wochen nach Ende der Aus-
legung der Eintragungslisten,

bei Plakatierung für Volks- und Bürgerentscheiden
durch die jeweiligen politischen Parteien und Wäh-
lergruppen sowie die jeweiligen Antragsstellerinnen
und Antragsteller und vertretungsberechtigten Per-
sonen der zur Abstimmung zugelassenen Begehren
auf einen Zeitraum von vier Wochen vor dem Abstim-
mungstermin bis zwei Wochen danach und

bei Plakatierung für eine oder mehrere Veranstaltun-
gen durch einen Verein, Verband oder eine Gruppie-
rung auf einen Zeitraum von acht Wochen vor der
(ersten) Veranstaltung bis zwei Wochen nach der
(letzten) Veranstaltung.

Eine andere Plakatierung als die in Abs. 1 genannten
Arten ist nicht gestattet.

§ 6
Begrenzung der Anzahl und Größe der Anschläge

Die Anzahl der öffentlichen Anschläge darf in den
Fällen des § 5 Abs. 1 Buchstabe a – c dieser Verord-
nung 40 nicht übersteigen, in den Fällen des § 5
Abs. 1 Buchstabe d dieser Verordnung 20 nicht über-
steigen. Dabei sind zusammenhängende Gruppie-
rungen von Anschlägen (zum Beispiel Doppelplakat
an einer Laterne, Dreiecksaufsteller) als ein Anschlag
zu zählen. Für den Fall, dass zwei oder mehrere der
in § 5 Abs. 1 Buchstabe a - c dieser Verordnung
genannten Termine zusammenfallen, gilt die Begren-
zung der Anzahl für die Termine zusammen.

Die Größe der öffentlichen Anschläge darf das For-
mat DIN A0 (1 qm) nicht überschreiten.

§ 7
Plakatieren an Laternen 

Die Plakatierung an Laternen ist zulässig. Dabei gilt
zu beachten, dass lediglich ein Anschlag pro Laterne
verwendet werden darf. 

§ 8
Großflächenplakate, Bauzäune

Vor Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und
Bürgerentscheiden dürfen politische Parteien und
Wählergruppen, Kandidatinnen und Kandidaten bis
zu zehn Wochen vor dem Wahltermin und zwei
Wochen danach, zusätzlich zu den Anschlägen aus
§ 6, Großflächenplakate bzw. Bauzäune mit Plakaten
bis zu einer Größe von 2,50 m x 4,00 m an fünf
Standorten im Gemeindegebiet aufstellen.

§ 9
Verbote

Zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr
sind Anschläge an Verkehrsschildern des fließenden
Verkehrs und an Verkehrseinrichtungen (insbeson-
dere Ampeln) verboten.

Zum Schutz des Landschaftsbildes ist eine Plakatie-
rung außerhalb geschlossener Ortschaften, beispiels-
weise an Gemeindeverbindungsstraßen, verboten.
Gleiches gilt für Anschläge an Bäumen und deren
Schutz- und Stützvorrichtungen. 

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann mit Geldbuße bis
zu 1.000,00 € (eintausend Euro) belegt werden, wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestimmungen
dieser Verordnung verstößt.

Bei Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung kön-
nen widerrechtlich angebrachte Plakate auf Kosten
des Verursachers durch den Bauhof zu den jeweils
festgelegten Stundensätzen entfernt werden.

§11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.01.2021 in Kraft und
gilt 20 Jahre.

Wenzenbach, den 20.10.2020

Koch
Erster Bürgermeister

Online-Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe zum Download
oder Durchblättern finden Sie online
unter www.wenzenbach-aktuell.de
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Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wenzenbach
(Landkreis: Regensburg) für das Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. d. Bek. vom

22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert § 2
des Gesetzes vom 22. März 2018 (GVBl S. 145), hat
der Gemeinderat am 28. Januar 2020 die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen, die
hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung
bekannt gemacht wird:

§ 1

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr
2020 wird hiermit festgesetzt.

Dadurch werden

Das Gesamtvolumen des Haushaltes vermindert sich
von 30.567.460,00 € (Haushalt 2020) um
529.400,00 € auf 30.038.060,00 € (Nachtragshaus-
halt 2020).

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sowie genehmigungspflich-
tige kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden nicht
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen im Vermögenshaushalt verringert für das Haus-
haltsjahr 2020 von 15.800.000,00 € (Haushalt 2020)
um 2.550.000,00 € auf 13.250.000,00 € (Nachtrags-
haushalt 2020).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
bleibt unverändert bei 2.000.000,00 €.

§ 5

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1.
Januar 2020 in Kraft.

II.

Das Landratsamt Regensburg hat die Nachtrags-
haushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der
Gemeinde Wenzenbach für das Haushaltsjahr 2020
mit Schreiben vom 09.11.2020 rechtsaufsichtlich
gewürdigt.

III.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtrags-
haushaltsplan liegen gemäß Art. 65 Abs. 3 der
Gemeindeordnung i.V.m. §§ 1 ff. der Bekanntma-
chungsverordnung –BekV- während des ganzen Jah-
res im Rathaus Wenzenbach, Hauptstraße 40, 93173
Wenzenbach zur allgemeinen Einsichtnahme bereit.

Wenzenbach, den 19.11.2020

Gemeinde Wenzenbach

gez

Koch
Erster Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewer-
besteuer wurden in der Satzung vom 21.02.2017 wie
folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H.

für die Gewerbesteuer 380 v.H. 

anzeige
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Viele Jahre wurde über die Generalsanierung
der Mittelschule debattiert und dennoch
kamen in der letzten Wahlperiode die Gemein-
deräte der beiden Schulverbandsmitgliedsge-
meinden Bernhardswald und Wenzenbach
nicht auf einen gemeinsamen Nenner, sodass
am Ende nur die Auflösung des Schulverbands
als Lösung übrigblieb.
Natürlich gestaltete sich auch dieses Unterfan-
gen nicht allzu einfach, aber am Ende ist gelun-
gen, ein Gesamtpakt zu schnüren, dass den
Fortbestand des Mittelschulstandorts Wenzen-
bach auf Grundlage einer Kooperationsverein-
barung sowie die Verbandsauflösung zu Kon-
ditionen vorsieht, die für beide Seiten verträg-
lich sind.  Ein entsprechender Vertrag wurde
nun um 12.11.2020 von den Bürgermeistern
Florian Obermeier und Sebastian Koch unter-
zeichnet.
Die Gemeinde Wenzenbach wird künftig die
Mittelschule selbstständig betreiben und auch
deren Sanierung auf eigene Kosten vornehmen.
Hier wird derzeit mit 7 Mio. € kalkuliert. 
Die Gemeinde Bernhardswald wird sich jedoch
an den laufenden Kosten des Schulbetriebs und
in Form von kalkulatorischen Abschreibungen
an den Generalsanierungskosten beteiligt. 
Das derzeitige Realvermögen des Schulver-
bands beläuft sich auf ca. 4 Mio. €. Dieses wird
nun entsprechend eines 5-Jahres-Durch-
schnittswerts der Schülerzahlen nach einem
Schlüssel von 55 zu 45 aufzuteilen. Daraus
ergibt sich für Bernhardswald also ein Auszah-
lungsanspruch von 1,7 Mio. €. 
Die Gemeinde Wenzenbach wird indes allei-
nige Eigentümerin des gesamten Schulhauses,
der Turnhalle sowie des ca. 7.000 Quadratme-
ter großen Schulgartens.
Fürs erste entstehend Wenzenbach damit
merklich höhere Ausgaben als mit einem Fort-
bestand des Schulverbands, allerdings können
sich diese durch die vereinbarte kalkulatori-
sche Kostenbeteiligung der Gemeinde Bern-
hardswald über die Jahre hinweg wieder halb-
wegs neutralisieren.  Bürgermeister Sebastian
Koch, der seit Mai 2014 auch Vorsitzender des
Schulverbandes war, ist sich jedenfalls sicher,
dass der jetzige Schritt notwendig war, um den
Gordischen Knoten im Schulverband zu lösen.
„Die Interessenslagen und die Finanzkraft der
beiden beteiligten Kommunen waren letztlich
so unterschiedlich gelagert, dass eine saubere
und faire Scheidung der seit 1969 bestehen-
den Schulverbandspartnerschaft unumgäng-
lich war“, erklärt Koch. Die Gemeinde Wenzen-
bach wird nun Alleineigentümerin des Schul-
areals und kann somit künftig befreit entschei-

den, was zum Beispiel aus dem Schulgarten
wird, ob Wenzenbacher Vereine wie beispiels-
weise die Musikschule oder die Fitnessabtei-
lung des SV Wenzenbachs Räume zur Nutzung
erhält oder zu welchen Konditionen unsere
Turnhalle vermietet wird. „Ausschlaggebend

ist aber natürlich, dass nur mit diesem Schritt
eine zügige Generalsanierung nach unseren
Vorstellungen erreicht werden kann“, so Koch.
Letztlich sei sein Gemeinderat vor der Frage
gestanden, ob man weitere Jahre mit Bern-
hardswald verhandeln oder endlich im Sinn des
Schulstandorts Wenzenbach handeln möchte.
Bernhardswalds Bürgermeister Florian Ober-
meier, der die Mittelschule selbst besuchte und
demnach etwas wehmütig auf das Ende des
Schulverbands blickt, teilt die Einschätzung sei-
nes Amtskollegen jedoch im Grundsatz. „Die
Nachbargemeinde habe nämlich aufgrund des
Standorts der Mittelschule im Wenzenbacher
Gemeindegebiet den größeren Standortvorteil

und sollte deshalb ein größeres Kostenrisiko
bei der Generalsanierung übernehmen“, so
Obermeier. Selbstverständlich wolle er als Bür-
germeister aber auch in Zukunft dazu beitra-
gen, dass der Schulstandort Wenzenbach gesi-
chert bleibt. 

Derzeit besuchen die Mittelschule Wenzenbach
128 Kinder und Jugendliche. Nachdem die
Rechtsaufsicht des Landratsamts bereits grü-
nes Licht für die Auflösung und Kooperations-
vereinbarung des Schulverbands gab, kann
dies nun recht rasch vollzogen werden. Es wird
im Dezember lediglich nun eine letzte Rech-
nungsprüfung mit anschließenden Schulver-
bandssitzung geben müssen. Gleichzeitig wird
ein Notar mit der Eintragung der neuen Grund-
vermögensverhältnisse betraut. Ab 2021 wird
sich dann eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe,
die aus Mitgliedern der Schulfamilie, Vertretern
von Vereinen und aus der Bernhardswalder
sowie Wenzenbacher Kommunalpolitik beste-
hen soll, konkrete Gedanken zum künftigen
Nutzungskonzept des großen Schulhauses
machen. Ziel ist es, den Schulkomplex als
attraktive Lernlandschaft so zu komprimieren,
dass Teilflächen davon abgetrennt und für
andere Zwecke (z. B. Vereine, VHS usw.) nutz-
bar gemacht werden können.  Alternativ steht
eine Verlagerung der Grundschule an den Roit-
her Weg im Raum. 

gordischer Knoten gelöst – Schulverband ist Vergangenheit! 

Online-Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe zum Download 
oder Durchblättern finden Sie online 
unter www.wenzenbach-aktuell.de
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Da dieses Jahr der Martinsumzug leider ausfallen musste,
war dies vor allem für Kinder eine schöne Alternative mit
ihren gebastelten Laternen spazieren zu gehen sowie die
leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewundern. Hier-
bei wurden eine oder mehrere Laternen in ein Fenster
gehängt und Lichterketten zum Leuchten gebracht. 
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impressionen aktion
 „Laternen Fenster“

nachruf
Die Gemeinde Wenzenbach trauert um

ihren ehemaligen Mitarbeiter.

Herr Ludwig Mandl

ist am 10.11.2020 im Alter von
88 Jahren verstorben.

Herr Mandl war über 14 Jahre bei
unserem Bauhof beschäftigt.

Er war ein engagierter und äußerst
zuverlässiger Mitarbeiter.

Die Gemeinde Wenzenbach wird
Herrn Mandl stets ein ehrendes

Gedenken bewahren.

Sebastian Koch
Erster Bürgermeister 
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Private und kommunale forstwirtschaftliche
Unternehmer sollen durch das Konjunkturpa -
ket der Bundesregierung vom Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft mit
einer einmaligen Flächenprämie unterstützt
werden.
In Kürze sollen Anträge auf Prämienauszah-
lung online bei der Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe e. V. (FNR) gestellt werden
können. Die Landwirtschaftliche
Berufsgenossen schaft (LBG) darf auf Basis
einer gesetzlichen Regelung hierfür Daten
bereitstellen und wird dadurch den Verwal-
tungsaufwand reduzieren. Die LBG verfügt
deutschlandweit über den umfassendsten
Datenbestand zum privaten und kommunalen
Wald. Grundlage der Nach-haltigkeitsprämie
Wald ist deshalb unter anderem die bei der
LBG erfasste Waldfläche.
In sehr kurzer Zeit wird ein Datenaustausch-
verfahren zwischen der FNR und der LBG
einge richtet, das ab Anfang 2021 zur Verfü-
gung stehen wird. Das vom Unternehmer im
Antrag anzugebende Aktenzeichen und die
Unternehmens-ID der LBG – beides im
Beitragsbe scheid der LBG zu finden – werden
von der FNR der LBG maschinell übermittelt.
Die LBG meldet den Namen, die Anschrift und
die Größe der erfassten Waldfläche maschinell

zurück. Nur so wird es möglich sein, in kurzer
Zeit die erwartete hohe Zahl von Anträgen zu
bearbei ten.
Die Auszahlung der Nachhaltigkeitsprämie
Wald soll nach Verabschiedung der gesetzli-
chen Grundlagen im November schon in 2020
beginnen. In diesem Jahr ist deshalb die Vor-
lage des letzten Beitragsbescheides der LBG
bei der Antragstellung erforderlich. Liegt dieser
nicht mehr vor, kann er unter anderem über
das Internet-Portal der SVLFG unter
https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/waldpraemie
angefordert werden. Hierfür ist eine einma lige
Registrierung im Portal erforderlich. Erledigen
Sie das am besten schon heute, damit die
Anforderung des letzten Beitragsbescheides
dann einfach und schnell funktioniert. Dies er -
möglicht außerdem den Zugang zu weiteren
Angeboten, zum Beispiel die Änderung der An -
schrift und der Bankverbindung, die Anforde-
rung von Mitglieds- und Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen sowie die Nutzung des elektro-
nischen Postfachs.
Nach Veröffentlichung der entsprechenden
Richtlinie werden der Online-Antrag,
Informatio nen zum Antragsverfahren sowie
zur Nachhaltigkeitsprämie Wald von der FNR
auf der In-ternetseite www.bundeswaldprae-
mie.de zur Verfügung gestellt. SVlFG

sVlFg erleichtert die antragstellung

nachhaltigkeitsprämie Wald

„pädagogisch-audiologischer

sprechtag“

Hör- und Sprach-
test für Kinder am
17. Dezember
Beim Staatlichen Landratsamt Regens-
burg, Gesundheitsamt, Altmühlstr. 3,
besteht die Möglichkeit, hör- und sprach-
auffällige Kinder vorzustellen. Die Bera-
tung wird von, einer am Institut für Hören
und Sprache in Straubing beschäftigten
Lehrerin, durchgeführt.

Die Beratung ist kostenlos!

Um eine telefonische Anmeldung wird
gebeten, Tel.: 0941 / 4009 – 724.

anzeige

https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/waldpraemie
https://mie.de/
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Am Freitag, den 13.11.2020 feierten die Kin-
der der Grundschule Irlbach eine kleine Mar-
tinsfeier. Dazu trafen sich die Kinder (nach
Jahrgangsstufen getrennt) in der Turnhalle.
Der Pfarrer Herr Kopp begrüßte die Schülerin-
nen und Schüler und erzählte ihnen vom Hei-
ligen Martin. Frau Weigert hatte mit den Kin-
dern der vierten Klasse ein Martinsspiel ein-
studiert. Eindrucksvoll spielten die Kinder die
Geschichte nach. Das Teilen des Mantels mit
dem Schwert beeindruckte vor allem die Kin-
der der ersten und zweiten Klasse. 
Nach einem gemeinsamen Martinslied wurden
dann an alle Kinder im Klassenzimmer geba-
ckene Martinsgänse verteilt. Diese wurden die-
ses Jahr coronabedingt nicht von den Müttern

gebacken, sondern (um die Hygienerichtlinien
einzuhalten) von der Bäckerei Dirnberger in
Wenzenbach. Vielen Dank an dieser Stelle an
den Elternbeirat für die Organisation der Mar-
tinsgänse und vor allem an die Bäckerei Dirn-
berger für die Spende der leckeren Martins-
gänse. 
Getreu dem Liedtext „Ein bisschen so wie Mar-
tin möcht’ ich manchmal sein und ich will an
andre denken, ihnen auch mal etwas schenken.
Nur ein bisschen, klitzeklein, möcht’ ich wie
Sankt Martin sein.“
Dies ist den Kindern der Grundschule Irlbach
wirklich gut gelungen. Sie haben an die Kinder
auf dieser Welt gedacht, denen es am Nötigs-
ten fehlt und die sicher kein Päckchen unter
dem Weihnachtsbaum vorfinden werden. Sie
wollten ihnen -wie St. Martin - etwas schenken
und haben wunderschöne, liebevoll gefüllte
Päckchen für Jungen und Mädchen ihres Alters

im Rahmen der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“, die von der Grundschule Irlbach
schon seit vielen Jahren unterstützt wird,
gepackt. Voller Freude wurden sie zur Martins-
feier in der Turnhalle aufgetürmt.
R23 1 einfügen
Frau Heike Grün aus Wenzenbach, die die
Päckchen für diese  Aktion sammelt und wei-
terleitet, hatte die Einladung zur Martinsfeier
der Grundschule Irlbach angenommen und
erzählte den Kindern beeindruckend von ihren
traurigen Eindrücken, die sie in armen Ländern
gemacht hat. Sie bedankte sich bei den Schü-
lerinnen und Schülern von Herzen, dass sie bei
der Aktion mitgemacht haben.
Anschließend wurden die Päckchen in ihr Auto
geladen und die Kinder waren stolz und glück-
lich, dass das Auto bis zum Rand bepackt war
mit vielen Weihnachtsfreuden.

Gabi Horn-Kammann, petra röScH

ein bisschen so wie Martin möcht’ ich manchmal sein
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Aufgrund der grassierenden Afrikanischen
Schweinepest hat die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG) präventive Maßnahmen getroffen und
möchte betroffenen Unternehmen helfen.

Neben einer „Krisenhotline“ für belastete Ver-
sicherte bietet die SVLFG Lösungen im Falle
von Zahlungsschwierigkeiten der Beiträge an.
Betriebsbesichtigungen in Schweinhaltungs-
betrieben führt sie bis auf weiteres nicht durch,
um das Infektionsrisiko nicht zu erhöhen.

Krisenhotline

Unter der Telefonnummer 0561 785-10101
erreichen Versicherte 24 Stunden an allen sie-
ben Tagen der Woche ausgebildete Psycholo-
gen. Diese von der SVLFG beauftragten Exper-
ten wissen über die Belange und die aktuellen

Notsituationen in den grünen Berufen
Bescheid. Sie versuchen in einer akuten Krise
zu stabilisieren und zu unterstützen. Informa-
tionen zur Krisenhotline hat die SVLFG auch
im Internet unter www.svlfg.de/krisenhotline
bereit ge stellt.

Beitragszahlung

Kommt es vorübergehend zu Zahlungsschwie-
rigkeiten und können deshalb die Beiträge
nicht pünktlich gezahlt werden, empfiehlt die
SVLFG, sich rechtzeitig vor der Beitragsfällig -
keit mit ihr in Verbindung zu setzen. Gemein-
sam wird eine Lösung zu finden sein. Säumnis-
zuschläge, Mahngebühren oder Vollstre-
ckungskosten können vermieden werden und
damit auch viel Ärger in einer ohnehin ange-
spannten Situation. Verringert sich zum Bei-
spiel infolge der Seuche der Schweinebestand,

kommt eine Anpassung des Beitragsvorschus-
ses zur Be rufsgenossenschaft in Betracht.

Betriebsbesichtigungen

Die Außendienstmitarbeiter des Technischen
Aufsichtsdienstes der SVLFG besichtigen vor -
erst keine Schweinehaltungsbetriebe, um den
Infektionsschutz in den Unternehmen nicht
unnötig zu gefährden. Aus diesem Grund kön-
nen Unternehmer und Mitarbeiter Schweine
haltender Betriebe in Seuchengebieten (aktuell
Brandenburg und Sachsen) derzeit auch nicht
an Seminaren der SVLFG teilnehmen. Notwen-
dige Unfalluntersuchungen und Ermitt lungen
zu Berufskrankheiten erfolgen hier telefonisch.
Um den Unternehmen aber auch in der aktuel-
len Situation zur Seite zu stehen, verstärkt der
Technische Aufsichtsdienst insge samt die tele-
fonische Beratung. SVlFG

SVLFg bietet Schweinehaltern Unterstützung an

https://www.svlfg.de/krisenhotline
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Die Klasse 3b der Grundschule Wenzenbach
durfte nun endlich, seit Corona-Schulschlie-
ßung, wieder die hiesige Bücherei besuchen.
Die Schülerinnen und Schüler freuten sich rie-
sig darauf. Natürlich lief alles anders ab als
gewohnt, denn schließlich mussten alle gefor-
derten Hygieneauflagen streng beachtet wer-
den. Das tat aber zum Glück dem Erlebnis für
die Kinder keinen Abbruch. Alle stöberten fröh-
lich und interessiert in den Regalen und liehen
sich jede Menge Bücher zum Lesen aus. Wir
danken der Bücherei Wenzenbach sehr, dass
sie uns dies so ermöglicht hat und hoffen, dass
wir auch weiterhin zum Ausleihen kommen
können. GrundScHule WenzenbacH

Besuch in der Bücherei in Corona-zeiten

Anzeigenschaltung
Wir beraten Sie gerne zu den Werbe-
möglichkeiten im Amtlichen Mitteilungs-
blatt der Gemeinde Wenzenbach:

Fon 09 41 / 44 80 68 13
Mail info@das-amtliche.info
Web www.das-amtliche.info

ii
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Auch dieses Jahr hat die Grundschule Wenzen-
bach wieder an der Aktion des Bund Natur-
schutzes teilgenommen.
In der Zeit vom 5. bis 9. Oktober legten viele
Kinder ihren Schulweg zu Fuß zurück. In der
Schule stempelten sie dann eifrig jeden Tag ein
Blatt auf ihren Klassenbaum.
Der Weg zu Fuß zur Schule bringt viele Vor-
teile:

Die Kinder haben bereits vor dem Unterricht

Bewegung an der frischen Luft.
Auf dem Schulweg mit anderen Kindern ent-

stehen Kontakte und neue Freundschaften.
Unterwegs sammeln die Kinder Eindrücke

und Erfahrungen (z. B. Wie ist das Wetter
heute? Welche Kleidung brauche ich zu wel-
cher Jahreszeit?)
So kommen die Kinder bereits positiv gestimmt
in der Schule an und sind aufnahmebereiter
für den Unterricht.
Außerdem entsteht auf diese Weise weniger
Autoverkehr, was zum einen mehr Sicherheit
auf der Straße für unsere Kinder bedeutet und
zum anderen aktiv zum Klimaschutz in unserer
Gemeinde beiträgt.
Die Gewinner bei dieser Aktion sind somit
unsere Kinder und die Umwelt. Und deshalb
sind wir auch sicher nächstes Jahr wieder mit
dabei, wenn es heißt: In die Schule GEH‘ ich
gern! GrundScHule WenzenbacH

in die Schule geh’ ich gern

anzeige

Online-Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe zum Download 
oder Durchblättern finden Sie online 
unter www.wenzenbach-aktuell.de
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Weil die gewohnten, großen und auch kleinen
Martinsumzüge am Mittwochabend leider dem
pandemiebedingten Teillockdown zum Opfer
gefallen sind, hat die Johanniter-Kinderkrippe
„Zaubergarten“ in Wenzenbach untertags eine
interne St. Martinsfeier in der Einrichtung
abgehalten.
Beim täglichen Morgenkreis durften die Kinder
der lehrreichen Geschichte von St. Martin und
seiner selbstlosen Tat, seinen Mantel mit einem
frierenden Bettler zu teilen, lauschen und san-
gen anschließend Martinslieder.
Diese hatten die Kinder mit den Betreuungs-
kräften bereits Tage zuvor fleißig einstudiert.
Ebenso hatten alle Kinder schöne und bunte
Laternen gebastelt.
Nach dem Morgenkreis machte die Gruppe
„Krümelbande“ einen Ausflug in Form eines

„Laternenzug light“, bei dem die Kinder in den
Krippenwägen mit ihren Betreuerinnen unter-
wegs waren und einzeln dann jeweils auch ein
Stück selbst mit der Laterne in der Hand gehen
durften.
Die Krippengruppe „Flohkiste“ hingegen ver-
anstaltete ihren Umzug einfach im Garten der
Johanniter-Kinderkrippe.
„Trotz der Tatsache, dass die Laternen bei
Tageslicht nicht ganz so schön leuchten, hatten
die Kinder ihren Spaß und konnten dafür eben
die bunten Farben und Gestaltungen ihrer
Laternen besser sehen als in der Dunkelheit“,
erklärte Einrichtungsleitung Christina Hirn.
Weitere Informationen zur Johanniter-Kinder-
krippe „Zaubergarten“ in Wenzenbach gibt es
bei Einrichtungsleitung Christina Hirn unter
09407 8126979.

Johanniter-Kinderkrippe macht an St. Martin die nacht zum Tag 
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28. November 17.00 Uhr Wortgottesdienst für Familien mit Adventskranzsegnung im Pfarrgarten Irlbach
(bitte eigenen Adventskranz mitbringen)

02. Dezember 06.00 Uhr Frührorate in Irlbach
09. Dezember 19.00 Uhr Bußgottesdienst im Advent in Wenzenbach

20.00 Uhr Spätrorate in Irlbach
12. Dezember 15.30 Uhr Adventsandacht am Schloss Schönberg
13. Dezember 16.00 Uhr Adventliche Fackelwanderung von der Biogasanlage zur Wegkapelle am Abbachhof
16. Dezember 19.00 Uhr Bußgottesdienst in Irlbach
24. Dezember Wenzenbach

14.00 Uhr Wortgottesdienst für Familien zum Hl. Abend (Pfarrgarten)
15.00 Uhr Wortgottesdienst für Familien zum Hl. Abend (Pfarrgarten)
16.00 Uhr Wortgottesdienst für Familien zum Hl. Abend (Pfarrgarten)
17.00 Uhr Hl. Messe zum Hl. Abend
22.30 Uhr Christmette
Irlbach
14.30 Uhr Wortgottesdienst für Familien zum Hl. Abend (Pfarrgarten)
15.30 Uhr Wortgottesdienst für Familien zum Hl. Abend (Pfarrgarten)
17.00 Uhr Hl. Messe zum Hl. Abend
22.30 Uhr Christmette

25. Dezember Hochfest der Geburt des Herrn
Wenzenbach
08.00 Uhr Hirtenamt
10.00 Uhr Festgottesdienst 
15.00 Uhr Krippenführung in Wenzenbach (Prugger-Krippe)
Irlbach
10.00 Uhr Festgottesdienst

26. Dezember Wenzenbach
10.00 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr Hl. Messe
Irlbach
10.00 Uhr Hl. Messe

27. Dezember Wenzenbach
08.00 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Hl. Messe
bei beiden Gottesdiensten Segnung des Johannisweins
Irlbach
10.00 Uhr Hl. Messe

31. Dezember Wenzenbach und Irlbach
18.00 Uhr Hl. Messe zum Jahresschluss

Alle Termine unter Vorbehalt.

Die Plätze in den beiden Pfarrkirchen sind beschränkt und wir wollen natürlich die notwendigen Hygienevorschriften einhalten. Daher bitten
wir um Verständnis, dass wir für alle Gottesdienste in der Weihnachtszeit, auch für die Gottesdienste, die in den Pfarrgärten stattfinden, um
(am besten telefonische) Anmeldung bitten müssen. Wenn alle Plätze besetzt sind, dürfen wir keine weiteren Gottesdienstbesucher einlassen.
Darum bitten wir, auch auf andere Gottesdienste an Weihnachten auszuweichen und nicht unbedingt auf den Besuch der Christmette zu beste-
hen. Der Weihnachtstag ist ja der 25. Dezember und so gibt es mehrere Möglichkeiten, das Weihnachtsgeheimnis zu feiern.

Termine für die Pfarreiengemeinschaft Wenzenbach / irlbach
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pFarreiengemeinschaFt

Wenzenbach / irlbach

nikolaus-aktion
Auch in diesem Jahr möchte der Nikolaus
unsere Kinder besuchen, aber anders als
gewohnt. Da der Nikolaus heuer leider
nicht zu den Kindern kommen kann,
machen wir es umgekehrt: die Kinder und
ihre Familien sollen zum Nikolaus kom-
men.

Darum steht der Nikolaus am Sonntag,
den 06. Dezember an bestimmten Orten
in der Pfarreiengemeinschaft:

Vor der Kapelle in Grünthal um 16.00

Uhr 
Vor der Kapelle in Thanhausen um

16.00 Uhr
Im Pfarrgarten Irlbach um 17.00 Uhr

Vor der Kapelle in Fußenberg um 17.00

Uhr
Vor der Kapelle am Probstberg um

16.00 Uhr
Vor der Mittelschule am Roither Berg

um 16.00 Uhr
An der Pfarrkirche Wenzenbach um

17.00 Uhr
Vor dem Spielplatz Am Schlossberg um

17.00 Uhr

Eine Anmeldung im Pfarramt Wenzenbach
(Tel. 2558) ist erforderlich. Dort kann man
auch genauere Informationen erhalten.

Donnerstag, 3. Dezember
9.30-11 Uhr: Krabbelgruppe „Die Kirchen-
mäuse“, bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Frau Dennhardt: Tel.: 0176 41739948
Freitag, 4. Dezember
20 Uhr: Taizé-Gebet in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Kirche
Samstag, 5. Dezember
15-17 Uhr: Konfi3/4 - Treff
Advent, Sonntag, 6. Dezember
11.00 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Bernd Krit-
zenthaler
Dienstag, 8. Dezember
Seniorenkreis: Treffen nach Rücksprache mit
Renate Ulrich Tel. 09407/8131203 oder Gabi
Felberg Tel. 09407/30531
Advent, Donnerstag, 10. Dezember
9.30-11 Uhr: Krabbelgruppe „Die Kirchen-
mäuse“
Sonntag, 13. Dezember
11.00 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Arne
Schnütgen
Mittwoch, 16. Dezember
19.00 Uhr: Gebet für Wenzenbach, Pfarrer
Arne Schnütgen
Donnerstag, 17. Dezember
9.30-11 Uhr: Krabbelgruppe „Die Kirchen-

mäuse“
Advent, Sonntag, 20. Dezember
11.00 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Stefan
Drechsler
Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember
Bitte reservieren Sie!!!
14.30 Uhr: Kinderchristvesper
15.30 Uhr: Kinderchristvesper
16.45 Uhr: Kinderchristvesper
18.00 Uhr: Christvesper
21.30 Uhr: Christmette
23.00 Uhr: Christmette
2. Weihnachtsfeiertag, Samstag, 26. Dez.
11.00 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Arne
Schnütgen
Silvester, Donnerstag,31. Dezember
18.00Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Bernd Krit-
zenthaler

Ankündigung für Heilig Abend

Wegen der Corona-Beschränkungen können
die Gottesdienste am Heiligen Abend nichtin
gewohnter Weise stattfinden. Wir bieten sechs
Gottesdienste an, zu denen jeweils 50Personen
kommen können.Kinderchristvesper um 14.30

Uhr / 15.30 Uhr und 16.45 Uhr,Christvesper
für Erwachsene 18 UhrChristmetten um 21.30
Uhr und um 23 Uhr

Wir bitten um Reservierungen ab dem 1.
Advent: www.regenstauf-evangelisch.de oder
Tel.: 09407/8121852 vorzugsweise am Mon-
tag zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Bahnhofstr. 10
93173 Wenzenbach
Pfarrer Arne Schnütgen, Tel.: 09407/8121852
e-mail: arne.schnuetgen@elkb.de 
Pfarrbüro: Christiane Hammwöhner, Montag
10.00 bis 14.00, Tel.: 09407/8121852
e-mail: christiane.hammwoehner@elkb.de

ev. luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

https://www.regenstauf-evangelisch.de/
mailto:arne.schnuetgen@elkb.de
mailto:christiane.hammwoehner@elkb.de
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Mit Freude haben wir vom BUND Naturschutz
registriert, dass die Weide, die ja wegen Tro-
ckenästen längere Zeit abgesperrt war, nicht
gefällt sondern nur zurückgeschnitten wurde.
So wurden alle Höhlen und Löcher etc. erhal-
ten. Ein guter Beitrag für die Biodiversität! Wir
freuen uns über die Sensibilität der Gemeinde-

verwaltung und über den Versuch und
Wunsch, diesen älteren Baum möglichst lange
zu erhalten und vielen Tieren und Pflanzen
einen Lebensraum zu bieten.
Dies sieht man sehr deutlich an den Baum-
schwämmen, die zahlreich vertreten sind (s.
Foto). FotoS:  bund naturScHutz

Weide konnte erhalten werden

anzeige

Die Online-Ausgaben des Amtlichen Mitteilungsblatts Wenzenbach finden Sie unter:

www.wenzenbach-aktuell.de
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Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde,
ich hoffe, Sie sind alle gesund und vom Coro-
navirus verschont geblieben. Wie auch in den
Vorjahren hatte sich der OGV Wenzenbach e.V.
im Gartenjahr 2020 viel vorgenommen. Ein
abwechslungsreiches Programm hätte den Mit-
gliedern zahlreiche Weiterbildungs- und
gemeinschaftliche Veranstaltungen geboten.

Es kam aber anders als geplant.

Im Februar war es einer kleinen Gruppe von
feierlustigen OGV-Mitgliedern noch möglich
am Faschingszug der Gemeinde durch Wen-
zenbach teilzunehmen. 
Ab März wurden zunächst alle Veranstaltung
des Vereins bis zum 30.09.20 abgesagt. So
mussten auch die Ausflugsfahrten nach Augs-
burg und in die Holledau sowie unser Oster-
brunnenfest ausfallen. Selbst die Treffen beim
Stammtisch sind der Covid-19 Pandemie zum
Opfer gefallen.

„Omas und Opas Selbstversorger-Scholle“
– das war einmal?!

Der neue Trend zum Gemüsebeet im eigenen
Garten, das ist infolge der Corona-Krise absolut
angesagt. Salat und Gemüse direkt aus dem
eigenen Garten zu holen - das ist in jeder Hin-

sicht ein tolles Erlebnis. Kein Einkauf, keine lan-
gen Lieferketten und gesund noch obendrein.
So mancher hat aus der Not eine Tugend
gemacht und den eigenen Garten umgestaltet.
Es wurde ein Teil des Ziergartens zum Nutz-
garten gemacht und auch Hochbeete in allen
nur denkbaren Größen und Formen in unseren
Gärten angelegt.
Wenn man einen Garten hat, lebt es sich mit
den Einschränkungen vermutlich etwas leich-
ter.

Der Garten ist ein privater, geschützter Raum
und trotzdem ist man gleichzeitig Teil des
öffentlichen Lebens, kann zum Beispiel über
den Zaun mit Nachbarn reden. Er ist also viel
durchlässiger als ein Haus oder eine Wohnung.
Diese Vorteile haben viele Menschen in der
Zeit des Lockdowns zu schätzen gelernt.
Doch leider ist der Trend gerade bei jüngeren
Menschen, sich mehr mit der Natur und dem

ein Blick auf das Jahr 2020

anzeige

Fortsetzung auf Seite 22 
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Garten zu beschäftigen, am OGV vorbei gegan-
gen. Die Mitgliederzahlen haben sich tenden-
ziell nicht erhöht. Die Angebotspalette trifft
vermutlich nicht den Zahn der Zeit. Hier muss
zukünftig nachgesteuert werden.

Zur Erinnerung:

In der ersten großen Verbotsverkündungs-
Pressekonferenz der Staatsregierung am
13.03.2020 kündigt sie an, dass alle Schulen
und Kitas, mit Ausnahme einer Notbetreuung,
für vorerst fünf Wochen geschlossen werden.
Zudem werden Besuche in Altenheimen, Klini-
ken oder Behinderteneinrichtungen weitge-
hend verboten. Alle Museen und Schlösser
werden zugesperrt, alle Gottesdienste gestri-
chen.Die Regierung ruft den landesweiten
Katastrophenfall aus: Bars, Freizeiteinrichtun-
gen, Sport- und Spielplätze sowie Geschäfte
werden geschlossen, ausgenommen die mit
lebensnotwendigen Artikeln. Alle Kliniken müs-
sen sich allein auf die Versorgung von Covid-
19-Patienten ausrichten. Und die Regierung
beschließt milliardenteure Corona-Soforthilfen
für Unternehmen.Der Höhepunkt des Anti-
Corona-Kampfes: Nun muss nicht nur die
gesamte Gastronomie schließen. Aus dem Haus
darf man nur noch zum Arzt, zur Arbeit oder
zum Einkaufen – und zum Spazierengehen,
allerdings nur mit Menschen, mit denen man
auch zusammenlebt. 
Das Kabinett beschließt am 5. Mai die erste
große Lockerungsrunde: Das Verbot, die
eigene Wohnung ohne triftigen Grund zu ver-
lassen, wird aufgehoben und in eine Kontakt-
beschränkung umgewandelt. Für Kitas und
Schulen gibt es jetzt einen Plan für eine stu-
fenweise Öffnung, ebenso für Hotellerie und

Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. 
Am 16. Juni ist der Katastrophenfall vorbei.
Nicht nur an den Schulen soll es im Herbst wie-
der einen weitgehend normalen Betrieb geben,
auch in den Kindergärten, Horten und Krippen.
Das beschließt das Kabinett im Juli. Ein neues
Hygienekonzept soll regeln, wie das auch wäh-
rend der normalen Erkältungssaison ermög-
licht wird. Sind wir gespannt, wie sich die Pan-
demie weiter entwickelt.
In dieser Phase der gesellschaftlichen Ein-
schränkungen konnte der OGV dennoch zwei
Veranstaltungen durchführen:
Am 4. Juli wurde unter reger Beteiligung unse-
rer Mitglieder die Streuobstwiese bearbeitet. 
Der notwendige Sommerschnitt und der „Som-
merriss“ wurden unter fachkundiger Anleitung
unserer Gartenpfleger an den Apfelbäumen
durchgeführt.
Unter Einhaltung eines speziell erarbeiteten
Hygienekonzepte wurde die bereits mehrfach
verschobene Mitgliederversammlung am
30.07.20 durchgeführt. 
Neben den Ehrungen zahlreicher Mitglieder,
der Ernennung unseres ersten Ehrenvorsitzen-
den, Josef Schmid, standen die Neuwahlen des
Vorstandes an. Presseartikel sind in der MZ,
B16 und im Amtsblatt veröffentlicht worden.
Die Mitglieder des alten Vorstandes wurden in
einer feierlichen Zeremonie verabschiedet - der

neue Vorstand hat seine Arbeit aufgenommen.
Die geplanten Veranstaltungen wie Kraut ein-
hobeln, Adventsfeier und Adventsmarkt konn-
ten und können nicht mehr stattfinden.
Es geht ein Gartenjahr zu Ende, in dem der
„Gartler“ sich mehr auf seine Tätigkeiten
zuhause beschränken musste aber dafür die
Vorteile in der Natur genießen konnte. Gerade
in solchen Krisenzeiten ist der eigene Garten
ein willkommener Rückzugsraum und macht
die Selbstisolation deutlich erträglicher. Zudem
ist die Infektionsgefahr im Freien viel geringer
als in geschlossenen Räumen.
Wer weiß, wie sich die Adventszeit gestalten
wird. Leider können wir in diesem Jahr keinen
Beitrag dazu leisten, in gemütlicher Runde
beim Glühwein oder am Lagerfeuer zusam-
menzustehen und sich über die Erfahrungen
des laufenden Jahres auszutauschen.
Der gesamte Vorstand des OGV wünscht Ihnen
/ Euch von ganzem Herzen, dass es dennoch
eine besinnliche Zeit der Vorfreude auf Weih-
nachten wird. Zumindest soll es möglich sein,
im Kreise der Familie schöne Festtage zu ver-
bringen.
Bleiben Sie gesund und sammeln Sie Kraft für
das neue Gartenjahr 2021 - dann hoffentlich
mit weniger Corona-Einschränkungen.
Ihr / Euer
Karsten Zager, 1. Vorsitzender

Fortsetzung von Seite 21
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Montag, 18 Uhr in Wenzenbach: Für gewöhn-
lich herrscht zu dieser Zeit reges Treiben vor
und im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr
Wenzenbach. Beim sogenannten Gerätehaus-
dienst werden beispielsweise Einsatzfahrzeuge
und -geräte gewartet und gesäubert, die Bela-
dung der Fahrzeuge optimiert und Instandhal-
tungsarbeiten in den Fahrzeughallen vorge-
nommen.
An einem Montag Mitte Oktober war es anders,
ruhiger und besinnlicher. Pfarrer Johann Babel
und Diakon Karl-Heinz Renner versammelten
sich mit zahlreichen Aktiven der Wenzenba-
cher Wehr und Bürgermeister Sebastian Koch
auf dem Platz vor dem Gerätehaus - mit aus-
reichend Abstand versteht sich von selbst.
An diesem Abend fand die Segnung des vor
wenigen Wochen neugelieferten Gerätewagen
Logistik GW-L1 statt, einem Fahrzeug, das vor
allem zum Transport von Material und Einsatz-
kräften benötigt wird.
Mit einer kurzen Andacht erbaten die Anwe-
senden Gottes Segen für das Einsatzfahrzeug
und für die Mannschaft, die es bedienen wird.
Eigentlich  hatten die Floriansjünger für dieses

Jahr eine größere Feier geplant, bei welcher
das im  Jahr 2019 gelieferte HLF20 und der
GW-L1 gemeinsam gesegnet werden sollten.
Die Corona-Pandemie ließ aber diese Pläne lei-
der nicht zu. Für die Feuerwehrler hatte dies
Indienststellungssegnung des GW-L1 dennoch
einen ganz besonderen Charme: Eine Ruhe-

pause in Mitten der auch abends noch sehr
belebten Bahnhofsstraße in Wenzenbach.
Auf diesem Weg nochmals ein herzliches Ver-
gelt’s Gott an Pfarrer Johann Babel, Diakon
Karl-Heinz Renner und alle, die zur Durchfüh-
rung dieser Veranstaltung beigetragen haben.

bettina pFeilScHiFter, VorSitzende

indienststellungssegnung gW-L1 der FF Wenzenbach
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Am 12.11.2020 konnte die Feuerwehr Grün-
thal ihr neues Löschgruppenfahrzeug LF10
beim weltgrößten Feuerwehrfahrzeugherstel-
ler Rosenbauer im Hauptwerk in Leonding
abholen. Das Fahrzeug ersetzt das mittlerweile
25 Jahre alte LF8/6, welches immer treue
Dienste leistete, jedoch nicht mehr zeitgemäß
ist.
Bereits vor 6 Jahren starteten erste Aktionen,
um einen Richtwert für die Ausgaben zu
bekommen. Während dieser Zeitspanne wurde
von der Gemeinde ein Feuerwehrbedarfsplan
erstellt und es konnte der Zuschuss bei der
Regierung beantragt werden. Dabei wurde ein
LF10 mit Zusatzbeladung zur technischen Hil-
feleistung empfohlen. Unser neues Fahrzeug
erfüllt diese Empfehlung, da es sich mit der
DIN 14530-26:2019-11 deckt. 
Bei der Feuerwehr Grünthal wurde ein eigenes
Team für die Beschaffung gegründet. In annä-
hernd 1500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit
wurden unter anderem Fahrzeuge von ver-
schiedenen Herstellern verglichen und gegen-
übergestellt. Außerdem wurden Beladelisten
erstellt und Positionierung der Geräte im Auf-
bau festgelegt.

Das neue Fahrzeug basiert auf einem fabrik-
neuen ausgereiften MAN TGM 4x4 mit einem,
für den Feuerwehreinsatz optimierten Fahrge-
stell. Der 6-Zylinder Motor mit 290 PS treibt
über ein Automatik Getriebe mit 12 Vorwärts-
und 2 Rückwärtsgängen nicht nur alle vier
Räder an, sondern auch über einen zuschalt-
baren Nebenantrieb die eingebaute Pumpe. Bei
Bedarf kann für Geländefahrten auf ein dafür
optimiertes Sperrenmanagement mit entspre-
chender Motor und Getriebe Software umge-
schaltet werden.
Durch einen größeren Luftpresser und Ände-
rung der Luftbehälter-Befüll-Logik ist das Fahr-
zeug bereits kurz nach Motorstart einsatzbe-
reit. Verstärkte Stoßdämpfer vermindern die
Aufbauschwingungen und straffere Luftfeder-
bälge verringern die Wankneigung, dadurch
ergibt sich eine gesteigerte Fahrsicherheit für
Fahrzeuge mit hohem Aufbauschwerpunkt. Die
Kletterbremse verhindert ein Zurückrollen an
Steigungen und entlastet den Fahrer in schwie-
rigen Anfahrsituationen. Für weitere Sicherheit
sorgen ESP, ABS und die 4-Rad-Feststell-
bremse. Um alle elektrischen Verbraucher mit
genügend Energie zu versorgen, wurde ebenso

eine größere Lichtmaschine verbaut. Auf das
Fahrgestell wurde durch die Firma Rosenbauer
die Mannschaftsraumkabine und die Geräte-
räume gesetzt. Im Mannschaftsraum finden 7
Personen Platz und 4 Atemschutzgeräte kön-
nen während der Fahrt aufgenommen werden.
Der innenliegende Wassertank fast 2.000L und
ist nach neuerster Trinkwasserschutzverord-
nung mit zwei freien Einläufen ausgestattet.
Die Feuerlöschkreiselpumpe fördert über
3500l/min bei 10bar und kann über ein
Bedientableau vom Heck aus bedient werden

grünthal 42/1 „einsatzbereit“
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oder sogar während der Fahrt vom Fahrerhaus
aus. Auf dem Dach wurden zwei Dachkästen
und ein pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast
mit 6 LED-Scheinwerfern verbaut. 
Um alle Akkus von zahlreichen Geräten immer
vollgeladen im Fahrzeug zu haben, aber nicht
die Fahrzeugbatterie zu schädigen, wurden die
Ladegeräte an die externe 230V Einspeisung
der Rettbox-Air angeschlossen. Scheinwerfer,
Umfeldbeleuchtung, Geräteraumbeleuchtung
und Kennzeichnungsleuchten wurden in LED
ausgeführt.

Das Fahrzeug dient als Universalfahrzeug; es
ist sowohl ausgerüstet für die technische Hil-
feleistung als auch für Brandeinsätze. Zur Bela-
dung gehören hierfür ein moderner Akku-
Hochleistungslüfter, ein 5.000l Faltbehälter,
eine Schleifkorbtrage, diverse Akkuwerkzeuge
und ein Rettungssatz mit umfangreichen Sta-
bilisierungsmaterial.
Wie in der Gemeinde Wenzenbach mittlerweile
üblich, beteiligt sich der Feuerwehrverein bei
den Kosten und übernimmt die Beklebung. Ein
besonders großer Dank gilt der Gemeinde

Wenzenbach allen voran Bürgermeister Sebas-
tian Koch. Dem Ausschreibungsbüro Diem für
die Begleitung bei der Ausschreibung. MAN
Truck Regensburg und Rosenbauer sowie dem
Vertriebspartner Furtner und Ammer. Zudem
gilt auch ein Dank an alle Feuerwehren, bei
denen wir vergleichbare Fahrzeuge besichtigen
durften.
Abschließend möchten wir uns bei allen Betei-
ligten bedanken, besonders hervorzuheben
sind hier die Freiwilligen, die in der Beschaf-
fungsgruppe tätig waren.

Vereine & VerbändeVereine & Verbände
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Jahreszeitbedingt werden die Kompostplätze
des Landkreises Regensburg in Beratzhausen,
Regenstauf sowie der Grüngutlagerplatz Pol-
lenried (ehemals Kompostplatz) ab dem
07.12.2020 für die Öffentlichkeit geschlossen.
Letztmals kann am Samstag, 05.12.2020 von
08.00 Uhr bis 13.00 Uhr angeliefert werden.
Unaufschiebbare größere, insbesondere
gewerbliche Anlieferungen ab dem
07.12.2020 sind nur nach rechtzeitiger vorhe-
riger Anmeldung beim Landkreis Regensburg
(Tel. 0941/4009-363) möglich. Diese Rege-
lung gilt auch für Christbaumsammelaktionen
durch Gemeinden und sonstige Organisatio-
nen. Für Anlieferungen von Grüngut und holz-

igen Abfällen in Kleinmengen ste-
hen weiterhin die Grüngut-
container in den Wertstoff-
höfen zur Verfügung.
Am Samstag, den
09.01.2021 sind die
landkreiseigenen Kom-
postplätze Beratzhau-
sen und Regenstauf
sowie der Grüngutlager-
platz Pollenried von
08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
für die Anlieferung von
naturbelassenen Weihnachts-
bäumen und Adventskränzen, d.h.

ohne Weihnachtsschmuck jegli-
cher Art, Farb- und Schnee-

spray, Drähten und insbe-
sondere Lametta, geöff-
net. An diesem Tag sind
auch die Anlieferung
von kompostierbarem
Grüngut entsprechend
den Annahmebedin-
gungen sowie der Kauf

von Kompost möglich.
Die Öffnungszeiten der

Kompostplätze ab Frühjahr
2021 wird der Landkreis recht-

zeitig in der Presse bekannt geben.

Saisonbedingte Schließung der landkreiseigenen Kompostplätze
in Beratzhausen und Regenstauf und des grüngutlagerplatzes in
Pollenried (ehemals Kompostplatz)
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bei der besichtigung des kreisbauhofs, noch vor dem aktuellen „lockdown light“: (v. li. n. re.) bürgermeister Johann thiel, barbing, bürgermeister harald stadler,
stadt neutraubling, landrätin tanja schweiger, rainer Mißlbeck, Fraktionsvorsitzender csu, sebastian koch, Fraktionsvorsitzender sPd, stellvertretender landrat
Willi hogger, Fraktionsvorsitzender stefan Potschaski (FdP), weitere stellvertreterin der  landrätin Petra lutz (sPd), stellvertretender Fraktionsvorsitzender dr.
Merten niebelschütz, die grünen, Andreas ruschin, sachgebietsleiter hochbau am landratsamt,  kreisbauhofleiter Peter schön und Architekt Joachim gutthann. 

Foto: rebecca SollFranK 

Regensburg (RL). Ein Meilenstein in der Bau-
geschichte des Landkreises nimmt konkrete
Formen an. Kürzlich lud Landrätin Tanja
Schweiger auf die Baustelle des Kreisbauhofes
im interkommunalen Gewerbegebiet Unterhei-
sing im Dreieck zwischen A3 und B8 ein.
Neben Vertretern der Kreistagsfraktionen
waren die Mintrachinger Bürgermeisterin
Angelika Ritt-Frank, der Barbinger Bürgermeis-
ter Johann Thiel und der Neutraublinger Bür-
germeister Harald Stadler zum Besichtigungs-
termin erschienen. Joachim Gutthann von der
HiW Architekten GmbH erläuterte bei einem
Rundgang den Baufortschritt und die künftige
Nutzung der Gebäude. Für weitere Fragen zum
Neubau des Kreisbauhofes standen von Seiten
des Landratsamtes der Sachgebietsleiter Hoch-
bau, Andreas Ruschin, der Sachgebietsleiter
Tiefbau, Hans-Peter Heindl und der Leiter des
Kreisbauhofes, Peter Schön, zur Verfügung.
Seit dem Spatenstich im September 2019 wur-
den zwei Betriebshallen größtenteils fertig
gestellt. Das neue Verwaltungsgebäude und
das Feuerwehrsimulationshaus sind mitten im
Bau. Geplant sind außerdem zwei Salzsilos mit
je 550 Kubikmeter. Auch mit den Außenanla-
gen wurde bereits begonnen. Die bebaute
Grundfläche beträgt 12 335 Quadratmeter,
davon fallen 3 844 Quadratmeter auf die
Grundflächen der Gebäude. Insgesamt umfasst
die Baumaßnahme 33 960 Kubikmeter umbau-
ten Raum. 
„Wir sind mit knapp 20 Millionen Euro Inves-
tition voll im Kostenrahmen“, erklärte die Land-

rätin. Besonders erfreulich sei, dass neben den
Betriebs- und Verwaltungsgebäuden für den
Kreisbauhof auch ein Feuerwehrsimulations-
haus Platz gefunden hat. Tanja Schweiger
betonte weiter, dass mit der Verwendung von
Holzrahmenelementen sowie Dachkonstruk-
tion und Fassadenteilen dem Wunsch des
Kreistages nach dem Einsatz nachhaltiger Bau-
stoffe entsprochen werden konnte. Heizung
und Kühlung der Gebäude werden außerdem

mit Grundwasserwärmepumpentechnik und
Holzpellets betrieben. Nachhaltig ist nicht nur
die Bauweise. „Von den vorhandenen 30 000
Quadratmetern Grund haben wir für den
neuen Kreisbauhof nur 18 000 Quadratmeter
verbraucht“, so die Landrätin. Eine Grund-
stücksreserve für mögliche Projekte sei eine
bewusste Investition in die Zukunft. Avisierter
Fertigstellungstermin für den Kreisbauhof ist
das zweite Halbjahr 2021.

ein erster Blick auf den neuen Kreisbauhof
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Die Geflügelhalter der Region sind aufgefor-
dert, die Schutzmaßnahmen gegen die Geflü-
gelpest sorgsam einzuhalten. Darauf weist das
Landratsamt Regensburg einer Bitte der Regie-
rung der Oberpfalz beziehungsweise des baye-
rischen Umweltministeriums entsprechend hin.
Hintergrund sind aktuelle Infektions-Fälle mit
dem HPAI-Erreger in Deutschland. 
Seit dem 30. Oktober 2020 wurden in
Deutschland besonders bei Wildvögeln Fälle
der hochansteckenden HPAI-„Vogelgrippe“
nachgewiesen. Mittlerweile ist in Schleswig-
Holstein ein Legehennenbestand befallen. Das
Risiko der Ausbreitung durch Wasservögel und
des Befalls von Nutzgeflügelbeständen ist laut
Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hoch. Vor die-
sem Hintergrund erinnert das Bayerisches
Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-

cherschutz an die Verpflichtung der Tierhalter,
die Maßnahmen nach der Geflügelpest-Verord-
nung wie Früherkennung und Schutzkleidung
sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Bio-
sicherheitsmaßnahmen und Überwachungs-
beziehungsweise Abklärungsuntersuchungen
konsequent einzuhalten. Nur dadurch könnten
Geflügelbestände vor dem Erreger geschützt
und eine mögliche weitere Verbreitung vermie-
den werden.
Wie das Umweltministerium mit Verweis auf
das FLI mitteilt, ist die Reinigung und Desin-
fektion von Fahrzeugen und Geräten, beson-
ders nach Tiertransporten aus betroffenen
Regionen, extrem wichtig. Außerdem sei die
Errichtung einer funktionierenden physischen
Barriere zwischen den Habitaten von wilden
Wasservögeln und den Geflügelhaltungen wei-

terhin wesentlich. Zu achten sei vor allem auch
auf  Eintragswege wie kontaminiertes Futter,
Wasser oder verunreinigte Einstreu und
Gegenstände wie Schuhwerk, Schubkarren
oder Fahrzeuge.

das landratsamt appelliert an geFlügelhalter:

Schutz vor geflügelpest konsequent einhalten!

Wert-Faktoren
für Wohnhäuser
bestimmt
Der Gutachterausschuss im Landkreis
Regensburg hat erstmals sogenannte
„Sachwertfaktoren“ ermittelt zur Einschät-
zung des Wertes von Ein- und Zweifami-
lienhäusern im Landkreis. Grundlage der
Bewertung ist dabei das durchschnittliche
Verhältnis aus tatsächlich erzielten, geeig-
neten Kaufpreisen aus dem Jahr 2019 und
den ihnen entsprechenden, nach den Vor-
schriften der ImmoWertV (Immobilien-
wertermittlungsverordnung) ermittelten
vorläufigen Sachwerten (Substanzwerten).
Diese Daten sind insbesondere für Immo-
bilien-Sachverständige von Bedeutung und
dienen auch dem Finanzamt zum Zweck
der steuerlichen Bewertung.
Die digitale Auswertung der Sachwertfak-
toren (PDF-Format) kann gegen eine
Gebühr in Höhe von 25 Euro bei der
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
erworben werden; Email an gutachteraus-
schuss@lra-regensburg.de. Nähere Infor-
mationen finden sich  auf der Homepage
des Landkreises Regensburg unter
http://www.landkreis-regensburg.de/
buergerservice/bauen/gutachteraus-
schuss/ 
Kontakt: Thomas Walter, Telefon 0941
4009-673
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Das kostenfreie Beratungsangebot der Staatlich
anerkannten Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen des Gesundheitsamtes für Stadt
und Landkreis ist auch in Zeiten von Kontakt-
beschränkungen persönlich für Bürgerinnen
und Bürger der Stadt und des Landkreises da.
Gerade in Zeiten der Unsicherheit ist es wich-
tig, schnell und unbürokratisch Rat und Hilfe
zu erhalten. Mit entsprechendem Hygienekon-
zept kann die Beratung zeitnah persönlich oder
auch am Telefon und per Email erfolgen.
Außerdem wurde in den vergangenen Monaten
die Möglichkeit der Video- und Online-Bera-
tung per Live-Chat ausgebaut. Bei einer telefo-
nischen Terminvereinbarung kann gemeinsam
die passende Form der Kommunikation gefun-
den werden.
Die Beraterinnen informieren und begleiten
Frauen, Männer und Paare in der Schwanger-
schaft und in den ersten Lebensjahren des Kin-
des. Die Beratung bietet eine Orientierung über
soziale und gesetzliche Leistungen sowie auch
über finanzielle Hilfen. Fragen im Zusammen-
hang mit der Schwangerschaft, Vorbereitung
auf den neuen Lebensabschnitt in Partner-
schaft, Familie oder als Alleinerziehende und
der Vereinbarkeit von Familie, Ausbildung und
Beruf verunsichern oftmals die Betroffenen. In
den Beratungsgesprächen können Lösungs-
wege aufgezeigt werden, um die Situation gut
meistern zu können. 
In einem Schwangerschaftskonflikt unterstützt
ein Gespräch im Entscheidungsprozess; als
Staatlich anerkannte Beratungsstelle kann die
notwendige Beratungsbescheinigung nach §
219 StGB ausgestellt werden.
Informiert wird auch zu Themen der Familien-
planung und Verhütung. Bürgerinnen und Bür-
ger des Landkreises haben die Möglichkeit,
unter bestimmten Voraussetzungen (zum Bei-
spiel bei Besitz eines LandkreisPasses, bei Bezug
von Wohngeld-, Kinderzuschlag und BAföG) in
der Beratungsstelle unbürokratisch die „Freiwil-
lige Kostenübernahme für Verhütungsmittel“
durch den Landkreis zu beantragen.
Kontakt: Stefanie Aumer, Telefon: 0941 4009-
193, Christine Brückl, Telefon: 0941 4009-
755; Christine Disam, Telefon: 0941 4009-
732, täglich von 8 bis 12 Uhr, Montag, Diens-
tag, Mittwoch  von 13 bis 16 Uhr, Donnerstag
von 13 bis 17.30 Uhr; weitere Termine sind
auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich,
E-Mail: schwangerenberatung@lra-regens-
burg.de
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Schwangerschaftsberatung in Corona-zeiten
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Anzeigenschaltung
Wir beraten Sie gerne zu den Werbe-
möglichkeiten im Amtlichen Mitteilungs-
blatt der Gemeinde Wenzenbach:

Fon 09 41 / 44 80 68 13
Mail info@das-amtliche.info
Web www.das-amtliche.info

ii

Wir beraten sie gerne – das team der schwangerschaftsberatung am gesundheitsamt regensburg für
stadt und landkreis regensburg: (v. li.) christine disam, sabine rosenbeck, stefanie Aumer und christine
brückl. Foto: aStrid Gamez
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